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Konventionalstrafe, z.B.  
 
Für den Fall der verschuldeten Entlassung 
oder des unberechtigten Austrittes schuldet 
der Arbeitnehmer der Firma eine Konventi-
onalstrafe in Höhe von ...... €. 
 

 
 
 
Immer häufiger finden sich in Arbeitsverträ-
gen auch Konventionalstrafen, die pauscha-
lierte Schadenersatzansprüche - unabhängig 
vom konkreten Schaden - vorsehen. 
 
Akzeptieren Sie diese Klausel, so muss der 
Arbeitgeber den tatsächlichen Schaden, der 
ihm durch die von Ihnen verschuldete Ent-
lassung oder durch Ihren unberechtigten 
Austritt entstanden ist, erst gar nicht nach-
weisen. Das kann Sie unter Umständen ganz 
schön teuer kommen. 
 

 
Das erste Monat gilt als Probemonat. 
 

 
Sieht weder das Gesetz (z.B. Lehrlinge: 3 
Monate) noch der Kollektivvertrag (z.B. 
Gastgewerbe: 14 Tage) eine Probezeit vor, 
dann gibt es auch keine. 
 
Es sei denn, Sie unterschreiben diesen Pas-
sus im Arbeitsvertrag. Als Probezeit darf 
maximal ein Monat vereinbart werden. 
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